
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 43 (1927)

Heft: 37

Artikel: Arbeit und Beruf

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-582056

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-582056
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


448 äftfttfüs. #«aôîe.«âettuag („äTteifterbtatt") IRt. 37

3u be« prtnzipieGen grogen unb gorbetungen, wetdje
non ben ©ewerbeoertretern in mehrftûnbiger SMSfuffion
aufgeworfen würben, ankette [id; fperr IRegierungSrat
Söftger bßhi«, öafj er gerne bereit fei, auch in Quïnnft
ben ëered^tigten 3Mr.fd[jen beS ©ewerbeS wettgehenb ent*
gegenpfommen unb für eine burdjgefyenbe inwenbung
ber fantonaten SubmiffionSoerorbnung einzutreten. @r
werbe auf feiner SMrefiion weiterfahren mit einer geetg=

neten SontroGe ber jeweiligen SubmiffionSetngaben unb
»erfügen, bafj feine SRitarbeiter unb Beamten baS Sub»
miffionSwefen rtadj ben heute befanntgegebenen ©runb*
fü^en beS fantonaten SaubireftorS Ijanbhabe«, 3m 3m
tereffe einer ruhigeren unb befriebigenberen ©efialtung
beS SubmifftonSwefenS wünfcht Çerr iRegierungSrat
Söfiger ein er.geteS Sufammenarbeften zwifdjen §Sehörben,
^Beamten unb ber Unternehmerf^aft.

lOgemein erhielten bie Teilnehmer an biefer Sonfe*
renj ben ©inbruà, bafj bie freie unb offene luSfpradje
eine IbHarung ber SubmiffionSoerhältniffe im Santon
33etn gebraut hat. Ser înntonalbernifdhe ©eroerbeoer*
banb wirb beftrebt fein, auch auf etbgenöffifdfjem Sfoben
unb bann namentlich in ben einzelnen ©emeinben beS

SanionS Sern beffere SRormen in ber Vergebung öffent*
iicher Irbeiten unb Sieferungen zu erretten.

SantonalbernifeheS ©ewerbefeüretariat:
SSenger.

fit ar!ngetii$ Bedürfnis im Probiens der

gewerblichst Mi industriellen Berufsbildung.
@8 ift heute fein @ehetmni8 mehr, baff ftch unfer

Sanb im gewerblichen SitbungSroefen arg im fRMfianb
beftnbet. Ünb both hat bie Schweiz gerabe auf feem ©e--

biete ber SBerufSbilbmtg be8 faufmännifdhen SRachwuchfeS

SotbtïbHdjeS geletfiet. lus ber heute zweifeGoS noch un»
genügenben gewerblichen unb inbuftrieûen IBerufSbilbung
bürfen fomit nicht aGgemeine Schlöffe gezogen werben,
©erabe ber ©tfolg im laiifmännifcljen SBilbungSwefen
ber Schweiz ftarft ben Söiüen, nunmehr and) auf bem

gewerblichen Silbungëgebtete zum reihten p fehen.
@8 ftnb »erfdhtebene Utfad)en, bie noth Ijeute bie

ungenügenbe gewerbliche 33erufSbilbung »erurfathen.
SSorerfi foG aber nur einer ber wtdjtigften nachgegangen
werben, ber luSbübungSfrage be§ Seljrper»
fonal§. SBohl fprechen wir heute »on ©ewerbelehrern.
©igentlidfje ©ewerbelehret gibt es aber heute noch nicht;
benn in feinem Santon ber ©throeij finbet ftch eine In*
ftalt, bie berartige gadjleljrer auSbilbete. ttnfere heutigen
©ewerbelehrer finb teils auS bem primär unb Sefun*
bar (33ezirfS=)8ehrerftanb hervorgegangen, teils traten fte
aus Sretfen ber Sedjnifet: unb SerufSfathleute heruor.
©et heutige ©ewerbelehrer tritt in ber Sdjwetz fein
Imt an mit bem Sewujftfetn, «uf einem »erhältntSmäfjig
fremben ©ebtet reiche ©rfaljrungen fammetn ju müffen.
®a§ ooGe iRüfizeug fehlt ihm. ©er Sehrer als ©d)ul=
mann ift wohl pöbagogifch oorgebilbet, bagegen fehlen
ihm bie beruflichen Senntniffe unb gähigfetten.

3« zahlreichen gäGen ift eS aber um bie Qualiftfa*
tion ber Sehrlräfte noch fcpmrner befteGt. @S fehlen »tel*
fach Me Sehrer,bie fish hauptamtlich bem Unterrichts*
wefen in ©ewerbefchulen wibmen fönnen. 3uweift han*
belt e§ fich um fßrimar=(®emeinbefchul=)lehrer, bie neben*

amtlich ein par ©tunben an ber gewerblichen gortbil«
bimgSfdfjule übernehmen müffen. @S ift ihnen nicht zu
oerargen, wenn fte ftch tu bie fpejiftfcf} gewerblich* fa<h=

liclje UnterrichtSprajiS nicht einfühlen fönnen unb aus
btefem ©runbe nur mangelhaftes bieten. Sein SCBunber,

wenn bie Stüter gewerblicher gortbilbungSfdhulen ber

ewigen SBieberljolungen »on fßenfen ber ©emetnbefchule
fiberbrüffig werben, ben fRu^en ber gortbilbungSfdjulen
nicht einfehen unb bie aufgezwungene Schulzeit oertrö*
beln. Unb begreiflich tft eS auch, wenn ftch in berartigen
fJaUen bie aReifter nichifbgp oerftehen fönnen, bie Sehr»

linge währenb bet-Arbeitszeit " in bie ©chute zu fdfjtcfen.
@o bewerft ber SahreSbetidjt beS eibgenöfftfc|en fßolfS*
wirtf^aftSbepartementeS für baS Qahr 1926 mit Stecht,

baff baS Sehrperfonat an ben gewerblichen gortbilbungS*
faulen fehle- fommt heute noch uur, baß aufjer 100
nebenamtlichen Sehrern, bie im £auptamte als Sehrer
an ber SolfSRhule wtrfen, an ber gleichen Slnftalt nur
6—8 houptamtli^e Sehrer tätig finb. §eute befiehl in
einer @<hweizerfiabt mit 40,000 ©Inwohnern fogar eine

„©ewetbefdhule", bie überhaupt noch feine hauptamt»
liehen Sebrer fennt!

SBenn wir im gewerblichen SitbungSwefen
nicht noch weiter zurüdbleiben wollen, rnujj
ber 5ûï^6ïung nach befonberS gef^ulten
^auptlehrern in nächfter 3eit entfpro^en
werben. SBohl beftehen heute pertobtfehe luSbilbungS*
furfe für Sehrer an ©ewerbefchulen, um bie fid) tnSbe*

fonbere berlßerbanb für ©ewerbeunterricht »erbient madht.
Siefe zmet= bis breiwödjtgen Surfe bitben aber nur einen
fRoibeijelf, einen ©rfah, weil IBeffereS noch uicht »or*
liegt. @§ leuchtet ein, ba^ in biefer furzen Seit feine
©ewerbelehrer auSgebilbet werben fönnen.

©eutfdjlanb hat auf bem ©ebiete gewetbli^eu S3il=

bungSwefenS unfer Sanb weit überflügelt. In beutfdjen
©ewerbefchulen wirb heute IBorbilblicheS geletfiet. Setn
Sßunber, benn ber SehrerbilbungSfrage wirb bie gröfjte
ätufmerffamfeit gef^enft. Çauptfa^lich bie fübbeutfehen
Staaten ftnb eS, bie in befonbern Slnftalten päbagogtfdb
unb fachlich Befdjutte ©ewerbelehrer auëbilben, bie ben

IKnforbetungen ber ißrastS genügen.
" lud; bie Schweiz wirb nicht barum herum*

fommen, eine ©ewerbelehrer* löitbungSan*
fiait zu fdjjaffen, fei eS nun als unabhängige 58tl*

bungSftäbte ober fei eS im Infdjlujj an ein beRehenbeS

Snftitut. S)te Söfung wirb wohl zunächft auf eibgenöffi*
fchem IBoben gefugt werben müffen. SoGte aber för*
beraliftifchen Tenbenzen nadhgegeben werben müffen, fo
wäre eine Söfung auf fantonalem 93oben benfbar, wo*
bei anbere Santone auf bem SonforbatSwege zur SDRit*

arbeit herangezogen werben fönnten.
©te lugetegenheit ift e§ wert, grünbtidj befprodhen

Zu werben. @S läge im Qntereffe ber Sache, wenn ftch
auch Inftdfjten auS ©ewerbe unb Qnbuftrte zum SBorte
melbeten. SebenfaGS wirb man heute überaß einfehen,
baff ohne befonberS »orgebilbeteS Sehrperfonat bie ®e*
merbefdjute ihre fchwere lufgabe, bte SerufStehre zu er»

gänzen, unb zu oertiefen, unmöglich erfüGen fann.

2trbclt tttiö Beruf.
(%uë bei« „@d)toei^er. ©cœerbetalenbeï" 1928, S erleg SBütbler
& ßo Sern. IßreiS in ßeinwanb gr. 3.50, in ßeber gr. 4.50.)

®aS lltertum fah bie Irbeit als beS freien SRanneS

unwürbig an. ®aS Qubentum betrachtete nach ber ©d}ö'
pfungStegcnbe bie Irbeit als einen gludh- „3m Schmetfje
beineS IngefidhtS foGft bu bein S3rot effen." ®aS ®h^'
ftentum hat aber biefen glucf) umgewanbelt in Segen.
„Irbeit fchänbet nid^t." aiidht bie Irbeit, fonbern ber

SRü^iggang ift ber glucf) ber SRenfdhen.

„Segen ber Arbeit, wäreft bn ©otteS glucb, wie
miijite bann fein Segen fein?" (SmileS.)

SRur Irbeit gibt uns wahres unb bauerhaftes 33er»

gnügen.
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Zu den prinzipiellen Fragen und Forderungen, welche
von den Gewerbevertretern in mehrstündiger Diskussion
aufgeworfen wurden, äußerte sich Herr Regierungsrat
Bösiger dahin, daß er gerne bereit sei, auch in Zukunft
den berechtigten Wünschen des Gewerbes weitgehend ent-
gegenzukommsn und für eine durchgehende Anwendung
der kantonalen Submissionsverordnung einzutreten. Er
werde auf seiner Direktion weiterfahren mit einer geeig-
neten Kontrolle der jeweiligen Submissionseingaben und
verfügen, daß seine Mitarbeiter und Beamten das Sub -

missionswesen nach den heute bekanntgegebenen Grund-
sätzen des kantonalen Baudirektors handhaben. Im In-
teresse einer ruhigeren und befriedigenderen Gestaltung
des Submissionswesens wünscht Herr Regierungsrat
Bösiger ein engeres Zusammenarbeiten zwischen Behörden,
Beamten und der Unternehmerschaft.

Allgemein erhielten die Teilnehmer an dieser Konfe-
renz den Eindruck, daß die freie und offene Aussprache
eine Abklärung der Submiffionsverhältniffe im Kanton
Bern gebracht hat. Der kantonalbernische Gewerbever-
band wird bestrebt sein, auch auf eidgenössischem Boden
und dann namentlich in den einzelnen Gemeinden des
Kantons Bern bessere Normen in der Vergebung öffent-
licher Arbeiten und Lieferungen zu erreichen.

Kantonalbermsches Gewerbesekretariat:
Wenger.

M SMgWà MâfM M pssbim à
gwêrdMêîî «H wàMêMiî SêMttWàg.

Es ist heute kein Geheimnis mehr, daß sich unser
Land im gewerblichen Bildungswesen arg im Rückstand
befindet. Und doch hat die Schweiz gerade auf dem Ge-
biete der Berufsbildung des kaufmännischen Nachwuchses
Vorbildliches geleistet. Aus der heute zweifellos noch un°
genügenden gewerblichen und industriellen Berufsbildung
dürfen somit nicht allgemeine Schlüsse gezogen werden.
Gerade der Erfolg im kaufmännischen Bildungswesen
der Schweiz stärkt den Willen, nunmehr auch auf dem

gewerblichen Bildungsgebiete zum rechten zu sehen.
Es sind verschiedene Ursachen, die noch heute die

ungenügende gewerbliche Berufsbildung verursachen.
Vorerst soll aber nur einer der wichtigsten nachgegangen
werden, der Ausbildungsfrage des Lehrper-
sonals. Wohl sprechen wir heute von Gewerbelehrern.
Eigentliche Gewerbelehrer gibt es aber heute noch nicht;
denn in keinem Kanton der Schweiz findet sich eine An-
stalt, die derartige Fachlehrer ausbildete. Unsere heutigen
Gewerbelehrer sind teils aus dem Primär- und Sekun-
dar-(Bezirks-)Lehrerftand hervorgegangen, teils traten sie

aus Kreisen der Techniker und Berufsfachleute hervor.
Der heutige Gewerbelehrer tritt in der Schweiz sein
Amt an mit dem Bewußtsein, auf einem verhältnismäßig
fremden Gebiet reiche Erfahrungen sammeln zu müssen.
Das volle Rüstzeug fehlt ihm. Der Lehrer als Schul-
mann ist wohl pädagogisch vorgebildet, dagegen fehlen
ihm die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten.

In Zahlreichen Fällen ist es aber um die Qualifika-
tion der Lehrkräfte noch schlimmer bestellt. Es fehlen viel-
fach die Lehrer, die sich hauptamtlich dem Unterrichts-
wesen in Gewerbeschulen widmen können. Zumeist han-
delt es sich um Primär-(Gemeindeschul-)lehrer, die neben-
amtlich ein par Stunden an der gewerblichen Fortbil-
dungsschule übernehmen müssen. Es ist ihnen nicht zu
verargen, wenn sie sich in die spezifisch gewerblich-fach-
liche Unterrichtspraxis nicht einfühlen können und aus
diesem Grunde nur mangelhaftes bieten. Kein Wunder,
wenn die Schüler gewerblicher Fortbildungsschulen der

ewigen Wiederholungen von Pensen der Gemeindeschule
überdrüssig werden, den Nutzen der Fortbildungsschulen
nicht einsehen und die aufgezwungene Schulzeit vertrö-
dein. Und begreiflich ist es auch, wenn sich in derartigen
Fällen die Meister nicht daW verstehen können, die Lehr-
linge während det-Arbeitszeit in die Schule zu schicken.

So bemerkt der Jahresbericht des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartementes für das Jahr 1926 mit Recht,
daß das Lehrpersonal an den gewerblichen Fortbildungs-
schulen fehle. Es kommt heute noch vor, baß außer 196
nebenamtlichen Lehrern, die im Haupiamte als Lehrer
an der Volksschule wirken, an der gleichen Anstalt nur
6—8 hauptamtliche Lehrer tätig sind. Heute besteht in
einer Schweizerstadt mit 40,600 Einwohnern sogar eine

„Gewerbeschule", die überhaupt noch keine Hauptamt-
lichen Lehrer kennt!

Wenn wir im gewerblichen Bildungswesen
nicht noch weiter zurückbleiben wollen, muß
der Forderung nach besonders geschulten
Hauptlehrern in nächster Zeit entsprochen
werden. Wohl bestehen heute periodische Ausbildungs-
kurse für Lehrer an Gewerbeschulen, um die sich tnsbe-
sondere der Verband für Gewerbeunterricht verdient macht.
Diese zwei- bis dreiwöchigen Kurse bilden aber nur einen
Notbehelf, einen Ersatz, weil Besseres noch nicht vor-
liegt. Es leuchtet ein, daß in dieser kurzen Zeit keine

Gewerbelehrer ausgebildet werden können.
Deutschland hat auf dem Gebiete gewerblichen Bil-

dungswesens unser Land weit überflügelt. An deutschen
Gewerbeschulen wird heute Vorbildliches geleistet. Kein
Wunder, denn der Lehrerbildungsfrage wird die größte
Aufmerksamkeit geschenkt. Hauptsächlich die süddeutschen
Staaten sind es, die in besondern Anstalten pädagogisch
und fachlich geschulte Gewerbelehrer ausbilden, die den

Anforderungen der Praxis genügen.
' Auch dis Schweiz wird nicht darum herum-

kommen, eine Gewerbelehrer-Bildungsan-
stalt zu schassen, sei es nun als unabhängige Bil-
dungsstädte oder sei es im Anschluß an ein bestehendes

Institut. Die Lösung wird wohl zunächst auf eidgenössi-
schem Boden gesucht werden müssen. Sollte aber för-
deralistischen Tendenzen nachgegeben werden müssen, so

wäre eine Lösung auf kantonalem Boden denkbar, wo-
bei andere Kantone auf dem Konkordatswege zur Mit-
arbeit herangezogen werden könnten.

Die Angelegenheit ist es wert, gründlich besprochen

zu werden. Es läge im Interesse der Sache, wenn sich

auch Ansichten aus Gewerbe und Industrie zum Worte
meldeten. Jedenfalls wird man heute überall einsehen,
daß ohne besonders vorgebildetes Lehrpersonal die Ge-
werbeschule ihre schwere Aufgabe, die Berufslehre zu er-
gänzen, und zu vertiefen, unmöglich erfüllen kann.

Arbeit und Beruf
(Aus dem „Schweizer. Gewerbekalender" 1823. Verlag Bückler
Ä Co, Bern. Preis in Leinwand Fr. 3.50, in Leder Fr. 4.50.1

Das Altertum sah die Arbeit als des freien Mannes
unwürdig an. Das Judentum betrachtete nach der Schö-
pfungslegende die Arbeit als einen Fluch. „Im Schweiße
deines Angesichts sollst du dein Brot essen." Das Chri-
stentum hat aber diesen Fluch umgewandelt in Segen.
„Arbeit schändet nicht." Nicht die Arbeit, sondern der

Müßiggang ist der Fluch der Menschen.

„Segen der Arbeit, wärest du Gottes Fluch, wie
müßte dann sein Segen sein?" (Smiles.)

Nur Arbeit gibt uns wahres und dauerhaftes Ver-
gnügen.
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3Rit bet june^metibert gioilifation gat fit^ bet 3tr*
beitëgebanîe jum VerufSgebanîen entroicîelt. gum Veruf
roirb eine Arbeit etft bann, roenn bet SRenfdh ein fee=

ItfdheS Verhältnis z« the, gerolnntp roenn fte i|m nicht
nut SRittel pm gmedfe bet Vefchaffung son ©elb unb
©elbesroert ifi.

SSBenn bie airbeit abet zum teinen ©rroerbSzroecf roirb,
fo wirb fte tfjrei ©ei6ftz«>edfeS entfteibet. ©ie tsirb jum
©efcïjâft, bas man mögllchft fdjjneß erlebigt, um geit p
geroinnen fur bie gBftege rein menfd)iidjer gntereffen.

SBenn roit son einem SRenfchen boren, et babe feinen
Veruf gefunben, fo empfinben roit feaS als ein grogeS
©lüct für itp. @r roirb nun aus feinet Sirbeit immer
neue Kräfte, neuen SRut unb neue SebenSfreube f«höpfen.

S)aS Verougtfein, einem Berufe butd) 3Magen unb
Steigung geroadjfen p fein, gibt innere Sicherheit unb
Stühe, macht unabhängig son Sob unb Säbel, non @r=

folg unb äRigerfolg. gmmet neue Kräfte roerben ent*
faltet, gebet Sag lotît p neuen Aufgaben unb gieien.

SDiefeS tnnete VerufSetlebniS ift roahreS ®lüti Ver*
fehltet Veruf aber ifi gletdjjbebeutenb mit oerpfufdhtem
Stbeit. ästet fdjroerer aië bet ©egenfag jroifthen Siethen
unb âirmen ift bet ©egenfaij zroifdjen VerufSfreubigen
unb VerufSoerbroffenen.

SBett bie Slrbeit nicht all Sebenëpoecf, fonbern als
©rroerbSzroecf, als ein SRüffen aufgefaßt roirb, übt bie

gorbetnng beS AdhtfiunbentageS eine fo geroaitige SRadjt
au§ auf bie bretten Staffen beS arbeitenben VolfeS, bie

mancher, bet in einem beglüdEenben Berufe fteht, nicht
oerftehen fann. ®arum îann bie fojiale gtage nidht
richtig getöft roerben, foiange eS nicht glücEf, bie Arbeitet'
maffen p etner beglüdEenben VerufSauffaffung p bringen
Senn eS ift burdfjauS falfch, p glauben, bag In fogiat
abhängiger Stellung Berufs» unb airbeitSfreuöe ntdjt
möglich feien.

SMtfrteg unb SBirtfehaftSfrifen haben aßerbhtgS let <

ber bie frühere jittltche SBertßhägung ber Arbeit roefent*
ltdh sermtnberi. SBährenb ehemals bei ber freien Ve*
rufSroahl Steigung unb Salent öfter enifdheibenb roaren,
fpielen j[ct>t bte Stotroenbigfett rafdhen VroierroerbeS, bet
roirtfdfjafiliche groang, bie aiuSfithtSlofigîeit genügenbet
©çiftenz bei manchen früher begehrten Verufen eine grögere
iRofle. SaS hat immerhin baS ©ute, bag manche befähigte
Köpfe, benen fonft bie tpubarbeitenben Berufe als min»
berroettig galten unb bie ftdh nur für einen fogenannten
„höheren Vtruf" als gut genug glaubten, nun auch genötigt
fmb, angeftchtS beS immer größer roerbenben ©elehrten*
proletariates ftdh etnem geroerbltdhen Berufe pproenben.
3SBaS ihnen aber oorerft groang roar, îann fchliegltch pr
VerufSfreubigfett roerben, bie ja non ber 3lrt ber Ve*
tätigung unabhängig ifi, fobalb ein roirfltdh SlrbeitStüdh--
tiger unb Arbeitsfroher im erroählten Vetuf eine Vefrte»
bigung ftnbet. jpauptfache ift ja, bag einer ba etroaS
StedhieS leifiet, rooljer er gefieflt roirb, unb baff man nie*
ntanben bahtn fteüt, roo er nidhtS StedhteS p leiften im*
ftanbe fein roürbe. Set aiufftleg beS Südhtigen ifi aber
auf bem 2Bege burdh geroe-rbltche Verufe ebenfo gut ober
aoch beffer möglich als über bie fdfjon überlaufenen ge=
lehrten VerufSarten.

gn früheren getten roar eS faft allgemein üblith,
aafj ber ©olp ben Vetuf beS Vaters ergriff unb ber
jpanbroetfer ober Vauer roomögiidh baS oäterlidh« ©e*
uhüft übernahm. Stefe gcuniitentrabitton hatte feine
Säten unb fdhlimmen ©etten — fdhlimm inforoeit, als
ale freie VerufSroagl gar oft bu.rcfe roirtfdhaftlithe gn*
leïeffen unterbunben rourbe unb manches Salent fih

tn richtiger SBetfe entfalten îonnte. 3lber geroig
'ft auch, bag manches gamitlentalent angebornem ©efdjidE
"nb früh begonnener unb fottgefegter Übung ftdh Keffer
®"twidEeln îonnte unb ein son Vater unb ©rogsater

übernommenes ©efchäft son ©tufe p ©tufe p hö<hfter
SeiftungSfâhtgîeit entfaltet rourbe.

2Bir îennen au? ©rfaljmng bie SRängel ber Se*
rufSroahl : gufâUigîeiî, Vorurteile, ©sbanfenlojtgfeit, lln*
fenntniS ber Satfachen ufro. @S ift aiufgabe ber orga*
reifter ter» ^Berufsberatung, bie jugenblidheit SMfudjenben
unter bem ©eftdhtSpunîte einer möglich fx jroedmagigen
Verteilung ber ïïrbeitSîrâfte jielberougi p beeinftuffen,
fte son ben als überzählig erîcnnten VerufSarten abp=
lenïen unb anbern auSgdhtSreidhen 'Berufen, bie aber
roeniger begehrt ftttb unb beshaic Langel an 3lrbeitS -

fräften leiben, zuzuführen.
Veîannt ift auch, *>ag baS SehroerhältniS infolge ber

materießen ©efianung unb ber geroet!fdhafUic|en Igt*
tation immer mehr p einem airbeitSoerhältniS begra*
biert roirb, rooburdh bie lufgabe beS SehrmeifterS, auch
ein ©rjieher unb gürforger ber ihm anoertrauten gu*
genb p fein, bahinfaßt. ge gröger ein geroerblidher Ve*
trieb, befto geringer ifi bte SJlögli^feit, ben Sehrting outh
ergiehettfeh p beetnfluffen. Siur ganj roeutge grogtnbu*
firieße ©tabliffemente haben ft<h bisher bei uns auch um
bte ©rziehung unb gürforge ber oon ihnen befdhäftigteu
gugenbli^en' augerhalb ber ä£rbeit§zeit bemüht. VJo bie§

aber mit ©efchicï unb Dpferroißigleit gefdph, roar eS

für bie DualitätSleiftung zum eigenen Vorteil ber betreff
fenben ©efchäfte. ©olthe gugenbfürforge îommt aber
nidht nur ber gugenb felbp, fonbern au^ bem gefamten
VolïSroohle zugute.

Autogene
©S ift ferner zu entfdheiben, roel^er autogeue ©dhroetg*

apparat ber befte ifi. ©runblegenb fei barauf oerrotefen,
bag jebei ©gftem, ba§ ben bgftehenben Vot]d)rifiect ent*
fpritht, zu oerroenben ift. ^auptbeblngung ift aber, bag
ber atpparat eine gute ^Regulierung beft^t, bamit bie

©aSentroidflung ber @ntnai)me angepagt ifi, unb ber
aipparat in ber SBerîftatt felbft aufgefteßt roerben îann.
©S ift hier aber baranf hiuzuroeifen, bag nach behörb*
liehen Vorfchriften nur fôlàje aipparate für bie äßerlfiatt
Zugelaffen ftnb, bie hö^fleni 2 kg ©efamtfarbibfüßung
unb eine ©icherheitSooTOthtung burc| bie SBafferoorlage be*

ftßen. gerner ift in aßen gälten ein genügenb groger ©afo *

meter erforberlich, um bte ©aSauSbeuie aus bem ganzen,
im aipparat aufgefpeidherten Karbib ober bei poerläfjiger
Unterteilung beS Vorrates bie ber Setlmer.ge entfpredhenbe
©aSauSbeute aufzunehmen. Ser ©afometer müßte alfo,
roenn zum Veifptel tn etner ipatreue 1 kg Karbib auf*
gefpeidhert roäre, einen nu^baren gaffungëraum öou 300
Sitern haben. Von oielen Steferanten autogener ©^roetg*
apparate roirb btefe gorberung niçht entfpredhenb berüä*

fidhtigt. Sie behörbltctj begrenzte Karbtbfüßung foß bie

atnfammlung eines z« grogen ©aSoorrateS oerminbern,
roährenb 'Durch bie SBafferoorlage StüdEfdhläge, bie an
einem Vrenner entfiehen îonnten, nidht nach bem ©aS*
behälter gelangen tonnen, rooburdj ©jpioftonen oermte*
ben roerben.

aipparate, in benen Karbib zur ©ntroidftung gelangt,
baS loje eingeroorfen roirb, begegnen mehr ober roeniger
berechtigter Antipathie. SR an ifi otelfaeh ber SReinung,
bag fie îetnen rationeflen Vetrieb unb nicht genügenbe
airbeitSgdhethsli geroährleiflen. SBtr tonnen unb rooßen
hier nicht entfehetöen, rote roeit btefe luffäffung begrünbet
ifi. Satfache ifi ja, bag biefe Apparate fehr fauber ge»

halten roerben müffen unb ber ftdh afefehenbe Kalîfdhlamm
öfter entfernt roerben mug. ©tele Arbeit ift paar zeit*
raubenb, aber nötig. Von grogesn Vorteil bei btefen
aipparaten, ja eigentlich unbebingteS ©rforbernis, ift ber
groge SSÖafferoorrat, ber fälfdhücherroeife oft als Übel*
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Mit der zunehmenden Zivilisation hat sich der Ar-
beitsgedanke zum Berufsgedanken entwickelt. Zum Beruf
wird eine Arbeit erst dann, wenn der Mensch ein see-

lisches Verhältnis zu M, gewinnt,v wenn sie ihm nicht
nur Mittel zum Zwecke der Beschaffung von Geld und
Geldeswert ist.

Wenn die Arbeit aber zum reinen Erwerbszweck wird,
so wird sie ihres Selbstzweckes entkleidet. Sie wird zum
Geschäft, das man möglichst schnell erledigt, um Zeit zu
gewinnen für die Pflege rein menschlicher Interessen.

Wenn wir von einem Menschen hören, er habe seinen
Beruf gefunden, so empfinden wir das als ein großes
Glück für ihn. Er wird nun aus seiner Arbeit immer
neue Kräfte, neuen Mut und neue Lebensfreude schöpfen.

Das Bewußtsein, einem Berufe durch Anlagen und
Neigung gewachsen zu sein, gibt innere Sicherheit und
Ruhe, macht unabhängig von Lob und Tadel, von Er-
folg und Mißerfolg. Immer neue Kräfte werden ent-
faltet. Jeder Tag lockt zu neuen Aufgaben und Zielen.

Dieses innere Berufserlebnis ist wahres Glück. Ver-
fehlter Beruf aber ist gleichbedeutend mit verpfuschtem
Leben. Viel schwerer als der Gegensatz zwischen Reichen
und Armen ist der Gegensatz zwischen Berufsfreudigen
und Berufsverdrossenen.

Weil die Arbeit nicht als Lebenszweck, sondern als
Erwerbszweck, als ein Müssen aufgefaßt wird, übt die

Forderung des Achtstundentages eine so gewaltige Macht
aus auf die breiten Mafien des arbeitenden Volkes, die

mancher, der in einem beglückenden Berufe steht, nicht
verstehen kann. Darum kann die soziale Frage nicht
richtig gelöst werden, solange es nicht glückt, die Arbeiter-
Massen zu einer beglückenden Berufsauffassung zu bringen
Denn es ist durchaus falsch, zu glauben, daß in sozial
abhängiger Stellung Berufs- und Arbeitsfreude nicht
möglich seien.

Weltkrieg und Wirtschaftskrisen haben allerdings lei
der die frühere sittliche Wertschätzung der Arbeit wesent-
lich vermindert. Während ehemals bei der freien Be-
russwahl Neigung und Talent öfter entscheidend waren,
spielen jetzt die Notwendigkeit raschen Broterwerbes, der
wirtschaftliche Zwang, die Aussichtslosigkeit genügender
Existenz bei manchen früher begehrten Berufen eine größere
Rolle. Das hat immerhin das Gute, daß manche befähigte
Köpfe, denen sonst die handarbeitenden Berufe als min-
derwertig galten und die sich nur für einen sogenannten
„höheren Beruf" als gut genug glaubten, nun auch genötigt
sind, angesichts des immer größer werdenden Gelehrten-
Proletariates sich einem gewerblichen Berufe zuzuwenden.
Was ihnen aber vorerst Zwang war, kann schließlich zur
Berufsfreudigkeit werden, die ja von der Art der Be-
tätigung unabhängig ist, sobald ein wirklich Arbeitstüch-
tiger und Arbeitsfroher im erwählten Beruf eine Befrie-
digung findet. Hauptsache ist ja, daß einer da etwas
Rechtes leistet, woher er gestellt wird, und daß man nie-
wanden dahin stellt, wo er nichts Rechtes zu leisten im-
stände sein würde. Der Aufstieg des Tüchtigen ist aber
auf dem Wege durch gewerbliche Berufe ebenso gut oder
noch besser möglich als über die schon überlaufenen ge-
lehrten Berufsarten.

In früheren Zeiten war es fast allgemein üblich,
daß der Sohn den Beruf des Vaters ergriff und der
Handwerker oder Bauer womöglich das väterliche Ge-
tchäft übernahm. Diese Familtentradition hatte seine
guten und schlimmen Seiten — schlimm insoweit, als
we freie Berufswahl gar oft durch wirtschaftliche In-
treffen unterbunden wurde und manches Talent sich
sucht in richtiger Weise entfalten konnte. Aber gewiß
'st auch, daß manches Familientalent angebornem Geschick
"ud früh begonnener und fortgesetzter Übung sich besser
entwickeln konnte und ein von Vater und Großvater

übernommenes Geschäft von Stufe zu Stufe zu höchster
Leistungsfähigkeit entfaltet wurde.

Wir kennen aus Erfahrung die Mängel der Be-
russwahl: Zufälligkeit, Vorurteile, Gedankenlosigkeit, Un-
kenntnis der Tatsachen usw. Es ist Aufgabe der orga-
nifiertm Berufsberatung, die jugendlichen Ratsuchenden
unter dem Gesichtspunkte einer möglichst zweckmäßigen
Verteilung der Arbeitskräfte zielbewußt zu beeinflussen,
sie von den als überzählig erkannten Berufsarten abzu-
lenken und andern aussichtsreichen Berufen, die aber
weniger begehrt sind und deshalb Mangel an Arbeits -

kräften leiden, zuzuführen.
Bekannt ist auch, daß das Lehrverhältnis infolge der

materiellen Gesinnung und der gewerkschaftlichen Agi-
tation immer mehr zu einem Arbeitsoerhältnis degra-
diert wird, wodurch die Aufgabe des Lehrmeisters, auch
ein Erzieher und Fürsorger der ihm anvertrauten Ju-
gend zu sein, dahinfällt. Je größer ein gewerblicher Be-
trieb, desto geringer ist die Möglichkeit, den Lehrling auch
erzieherisch zu beeinflussen. Nur ganz wenige großindu-
strielle Etablissement« haben sich bisher bei uns auch um
die Erziehung und Fürsorge der von ihnen beschäftigten
Jugendlichen außerhalb der Arbeitszeit bemüht. Wo dies
aber mit Geschick und Opferwilligkeit geschah, war es

für die Qualitätsleistung zum eigenen Vorteil der betreff
senden Geschäfte. Solche Jugendfürsorge kommt aber
nicht nur der Jugend selbst, sondern auch dem gesamten
Volkswohle zugute.

Autogene Schweißapparate.
Es ist schwer zu entscheiden, welcher autogene Schweiß-

apparat der beste ist. Grundlegend sei darauf verwiesen,
daß jedes System, das den bestehenden Vorschriften ent-
spricht, zu verwenden ist. Hauptbedingung ist aber, daß
der Apparat eine gute Regulierung besitzt, damit die

Gasentwicklung der Entnahme angepaßt ist, und der
Apparat in der Werkstatt selbst aufgestellt werden kann.
Es ist hier aber darauf Hinzuweissn, daß nach behörd-
lichen Vorschriften nur solche Apparate für die Werkstatt
zugelassen sind, die höchstens 2 kg Gesamtkarbidsüllung
und eine Sicherheitsvorrichtung durch die Wasservorlage be-

sitzen. Ferner ist in allen Fällen ein genügend großer Gaso -

meter erforderlich, um die Gasausbeute aus dem ganzen,
im Apparat ausgespeicherten Karbid oder bei zuverlässiger
Unterteilung des Vorrates die der Teilmenge entsprechende
Gasausbeute aufzunehmen. Der Gasometer müßte also,
wenn zum Beispiel in einer Patrone 1 kg Karbid auf-
gespeichert wäre, einen nutzbaren Fassungsramn von 300
Litern haben. Von vielen Lieferanten autogener Schweiß-
apparats wird diese Forderung nicht entsprechend berück-

sichtigt. Die behördlich begrenzte Karbidfüllung soll die

Ansammlung eines zu großen Gasvorrates vermindern,
während durch die Waffersorlage Rückschläge, die an
einem Brenner entstehen könnten, nicht nach dem Gas-
behälter gelangen können, wodurch Explosionen vermte-
den werden.

Apparate, in denen Karbid zur Entwicklung gelangt,
das lose eingeworfen wird, begegnen mehr oder weniger
berechtigter Antipathie. Man ist vielfach der Meinung,
daß sie keinen rationellen Betrieb und nicht genügende
Arbeitsstcherheit gewährleisten. Wir können und wollen
hier nicht entscheiden, wie weit diese Auffassung begründet
ist. Tatsache ist ja, daß diese Apparate sehr sauber ge-
halten werden müssen und der sich absetzende Kalkschlamm
öfter entfernt werden muß. Diese Arbeit ist zwar zeit-
raubend, aber nötig. Von großem Vorteil bei diesen
Apparaten, ja eigentlich unbedingtes Erfordernis, ist der
große Wafferoorrat, der fälschlicherweise oft als Übel-
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